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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §81 Abs1 idF 2000/I/094;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/12/0181 E 19. April 1995 RS 2 Hier nur der letzte Halbsatz

Stammrechtssatz

Der "zu erwartende Arbeitserfolg" darf nicht subjektiv bezogen auf die Person des zu beurteilenden Beamten

verstanden bzw gar als Ausdruck einer subjektiven Erwartungshaltung des zu beurteilenden Beamten gesehen

werden. Maßgebend ist also - dem Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung folgend - nicht der von ihm (vom zu

beurteilenden Beamten) zu erwartende Arbeitserfolg; es muß vielmehr in erster Linie ein für den Arbeitsplatz bzw die

Tätigkeiten des zu beurteilenden Beamten nach objetiven Kriterien ausgerichtetes AnforderungsproFl erfüllt sein

(Hinweis E 19.1.1989, 87/09/0288).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2005:2002090009.X01

Im RIS seit

23.06.2005

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2005/5/25 2002/09/0009
	JUSLINE Entscheidung


